
_____________________________________________________________________________________ 
 

  ZIS 1/2009 
44 

Nebenklage vor den Extraordinary Chambers of the Courts of Cambodia (ECCC) – 

Herausforderung und Chance oder mission impossible? 
 

Von Rechtsanwältin Silke Studzinsky, Phnom Penh* 
 
 
I. Einleitung 

Die juristische Aufarbeitung der Roten Khmer-Herrschaft in 
Kambodscha vom 17.4.1975 bis zum 7.1.1979, in deren Ver-
lauf ungefähr 2 Millionen Menschen1 umgekommen sind, hat 
begonnen.2 Fünf Mitglieder der damaligen Staatsführung 
befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen im Fall 
gegen Kaing Guek Eav alias Duch3 sind gerade beendet. Er 
wird angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
Kriegsverbrechen, Verletzung der Genfer Konventionen so-
wie Mord und Totschlag nach kambodschanischem Strafge-
setz. Unter seiner Leitung wurden in dem Gefängnis Tuol 
Sleng (S 21) und Cheung Ek (Killing Fields) mindestens 
12.3804 Männer, Frauen und Kinder gefoltert, verhört, unter 
unmenschlichen Bedingungen gehalten und getötet. Die 
Hauptverhandlung gegen Duch beginnt voraussichtlich im 
März 2009.  

Die Ermittlungen gegen Nuon Chea, den Stellvertreter 
Pol Pots, Ieng Sary, den früheren Außenminister, seine Frau 
Ieng Thirith, ehemalige Sozialministerin, und den früheren 
Staatspräsident Khieu Samphan dauern noch an.5  

Allen wird vorgeworfen, gemeinschaftlich Zwangsevaku-
ierungen, Massentötungen, Zwangsarbeit, Folter, willkürliche 
Verhaftungen und Versklavung organisiert und durchgeführt 
zu haben. Genozid gegen buddhistische Mönche, Cham Mus-
lime und Vietnamesen ist Bestandteil der Introductory Sub-
mission6, wurde aber von den Co-Investigating Judges nicht 
in die Haftbefehle übernommen. Ermittlungen wegen sexuel-

                                                 
* Die Verf. ist für den Deutschen Entwicklungsdienst (DED) 
im Rahmen des Programms Ziviler Friedensdienst als Rechts-
anwältin für die Nebenklage vor den ECCC tätig. 
1 Die Schätzungen schwanken zwischen 1,3 und 3,3 Millio-
nen, da keine verlässlichen Zahlen über die Bevölkerungs-
größe Kambodschas 1975 vorhanden waren. 
2 Zum geschichtlichen Hintergrund gibt es wenig deutsche 
Literatur. Kotte und Siebert geben einen ersten Einblick in 
Der Traum von Angkor, 2000, und ebenso Goeb, Kambod-
scha-Reisen in einem traumatisierten Land, 2007. Eine um-
fassendere Darstellung liefert Becke, When the war was over, 
1998; Kiernan, The Pol Pot Regime – Race, Power and 
Genocide, 2002; Chandler, Brother Number One. A political 
Biography, 1999; Details zum aktuellen Verfahren finden 
sich auf der Homepage des Gerichts: www.eccc.gov.kh. 
3 Case 1. 
4 Ermittlungsergebnis der Staatsanwaltschaft. 
5 Case 2. 
6 Im Text werden englische Worte verwendet, wenn es kein 
geeignetes deutsches Äquivalent gibt. Das Wort „victim“ 
wird an Stelle des Wortes „Opfer“ gebraucht wegen der wei-
teren Konnotation des englischen Begriffes. Die Introductory 
Submission vom 18.7.2007 ist die Zusammenfassung der 
Ermittlungsergebnisse durch die Staatsanwaltschaft, auf de-
ren Grundlage die Eröffnung von Ermittlungen durch die Co-
Investigating Judges und die Haftbefehle beantragt wurden. 

ler Gewalt fehlen bis jetzt völlig, obwohl die vorhandenen 
Studien Grund zu der Annahme geben, dass gender-based 
violence während der Roten Khmer-Herrschaft im Rahmen 
der Begehung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit und möglicherweise auch Genozid einge-
setzt wurde. 
 
II. ECCC – Gerichtsstruktur und rechtliche Grundlagen 

Die ECCC basieren auf einer vertraglichen Übereinkunft7 
zwischen den Vereinten Nationen und dem Königreich Kam-
bodscha, das durch das ECCC Gesetz8 umgesetzt wird. Es 
handelt sich um nationale kambodschanische Kammern, die 
allerdings nicht in die kambodschanische Gerichtsverwaltung 
integriert sind. 

Das am Ort der Verbrechen in Kambodscha angesiedelte 
nationale Gericht ist in einigen Aspekten vergleichbar mit 
internationalen Gerichten, bei denen ebenfalls Massenverbre-
chen mit einer großen Anzahl von victims verhandelt werden, 
internationales Personal beteiligt ist, internationale Verbre-
chenstatbestände angeklagt werden und internationales Recht 
angewendet wird. Es wird als ein internationalisiertes Ge-
richt, auch mixed court/tribunal, bezeichnet.9 

Khmer, Englisch und Französisch sind als Arbeitsspra-
chen festgelegt – eine besondere Herausforderung, da Khmer 
eigene Buchstaben und eine völlig andere Struktur hat, so 
dass die Erstellung einer case map erschwert war. 

Pre-Trial Chamber, Trial Chamber, Supreme Court 
Chamber, Co-Investigating Judges, Staatsanwaltschaft und 
sämtliche administrative Gerichtseinheiten sind mit nationa-
lem und internationalem Personal besetzt. Die kambodscha-
nische Seite des Gerichts ist zahlenmäßig überlegen, jedoch 
ist für alle Gerichtsentscheidungen eine einfache Mehrheit 
plus 1 (supermajority) erforderlich, so dass keine Entschei-
dung ohne mindestens eine Stimme der internationalen Seite 
möglich ist. 

Die UN ist zuständig für die Bezahlung der internationa-
len Seite und für die Kosten für die Verteidigung der Ange-

                                                 
7 Agreement between the United Nations and the Royal Gov-
ernment of Cambodia concerning the prosecution under 
Cambodian Law of Crimes during the period of Democratic 
Kampuchea, vom 6.6.2003; 
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/agreement/5/Agreem
ent_between_UN_and_RGC.pdf (Seite besucht am 3.8.2008). 
8 Law on the establishment of the Extraordinary Chambers in 
the Court of Cambodia for the prosecution of crimes commit-
ted during the period of Democratic Kampuchea, vom 
6.6.2003, veröffentlicht am 27.10.2004, NS/RKM/1004/006; 
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/law/4/KR_Law_as_a
mended_27_Oct_2004_Eng.pdf (Seite besucht am 3.8.2008). 
9 Cassese, International Criminal Law, 2008, S. 333; 
Romano/Nollkaemper/Kleffner, Internationalized Criminal 
Courts, 2004, S. 16. 
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klagten, für Zeugenentschädigung und Sicherheitsvorkehrun-
gen.10 

Die Rolle der victims und ihrer rechtlichen Vertretung 
wird im agreement und im ECCC Gesetz nicht näher er-
wähnt. Eine Ausnahme stellt die Regelung zu Schutzmaß-
nahmen11 und dem dann doch überraschend erscheinenden 
Recht der victims, das Urteil anzufechten.12  

Das anwendbare Recht in den ECCC ist in erster Linie 
kambodschanisches Prozessrecht,13 was automatisch dazu 
führt, dass victims denselben Status haben, wie im nationalen 
Recht. 

Erst wenn das kambodschanische Recht eine Frage nicht 
behandelt, Unsicherheit in seiner Auslegung oder Anwen-
dung besteht oder ein Widerspruch zu internationalen Stan-
dards auftritt, sind internationale prozessuale Regeln heran-
zuziehen.14 

Zum Zeitpunkt des agreement und ECCC Gesetz sah das 
gültige kambodschanische Recht15 schon die Teilnahme von 
victims als co-plaintiffs vor, mit dem Ziel, Entschädigung im 
Strafverfahren zu fordern.16 Ferner konnten sie sich anwalt-
lich vertreten lassen und sogar das Urteil erster Instanz an-
fechten.17  

                                                 
10 Art. 17 des agreement; weitere gesonderte Übereinkommen 
hinsichtlich des Rahmens der UN-Unterstützung können 
getroffen werden. 
11 Siehe agreement, Art. 23. Danach können aus Schutzgrün-
den in-camera Verfahren durchgeführt und die Identität ge-
heim gehalten werden. 
12 Art. 36 und 37 ECCC Gesetz. 
13 Art. 12 des agreement und Art. 33 ECCC Gesetz. 
14 Siehe Fn. 13. Am 26.8.2008 hat die Pre-Trial Chamber in 
der Entscheidung über die Beschwerde von Nuon Chea aus-
geführt, dass die Internal Rules ein in sich selbst abgeschlos-
senes Prozessrecht und erste Rechtsquelle sind. Erst wenn 
dort ein Gegenstand nicht behandelt wird, sei die kambod-
schanische Strafprozessordnung heranzuziehen. Siehe 
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/123/D55_I
8_EN.pdf, para 14, 15; Seite besucht am 11.1.2009. Die Ne-
benklage hat diesen Teil der Entscheidung mit einer Gegen-
vorstellung angefochten, da sie im klaren Widerspruch 
zum agreement und ECCC Gesetz steht; siehe 
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/146/D55_I
_9_EN.pdf (Seite besucht am 11.1.2009). Die Internal Rules 
wurden vom Plenum der Richter und Richterinnen verab-
schiedet und werden von diesen auch regelmäßig geändert. 
Im Gegensatz zu allen anderen internationalisierten und in-
ternationalen Tribunalen gewährt das Statut des Tribunals 
dem Plenum gerade nicht die Kompetenz, eine eigene Pro-
zessordnung zu schaffen; und noch weniger kann diese dann 
zur ersten Rechtsquelle erhoben werden. Die Entscheidung 
der Pre-Trial Chamber über die Gegenvorstellung steht zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Artikels noch aus. 
15 Cambodian Law on Criminal Procedure (8.2.1993), veröf-
fentlicht in Selection of Laws currently in force in Cambodia, 
United Nations, 2002. 
16 Art. 9, ibid. 
17 Art. 161, 162, ibid. 

In der Zwischenzeit ist der Code of Criminal Procedure of 
Cambodia18 (CPC) im August 2007 in Kraft getreten und 
bildet nun die maßgebliche rechtliche Grundlage für die 
ECCC.  

Der neue CPC regelt in aller Ausführlichkeit die Rechte 
der victims und eröffnet die Möglichkeit als NebenklägerIn-
nen (civil parties) aufzutreten.19 Sie haben gleichberechtigten 
Parteistatus wie die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung. 
Zu ihren Rechten gehört folglich, das Recht auf anwaltliche 
Vertretung, Teilnahme und Stellungnahme sowie das Recht 
auf Akteneinsicht. Ferner können sie Beweisanträge stellen 
und das Fragerecht ausüben und haben die Möglichkeit Ent-
schädigung geltend zu machen und nicht zuletzt das Recht 
das Urteil erster Instanz anzufechten20. 

Am 19.6.2007 traten sodann Internal Rules21 in Kraft, die 
gemäß der Präambel dazu dienen, das kambodschanische 
Prozessrecht zu konsolidieren und die neben dem CPC die 
tägliche Arbeitsgrundlage sind.22  

Erstmals in der Geschichte internationaler Strafjustiz ha-
ben victims als NebenklägerInnen so weitreichende Rechte23 
vor einem internationalisierten Gericht, in dem internationale 
Massenverbrechen verhandelt werden. 

Doch wie sieht die bisherige Praxis aus? 
 
III. Nebenklage – erste Erfahrungen in den ECCC 

Die Bedingungen, unter denen die Vertretung der Nebenkla-
ge in Kambodscha stattfindet, sind nicht einfach. Die Arbeit 
wird durch technische Probleme wie schlechtem Internetzu-
gang, Stromausfällen, das Nichtvorhandensein einer Biblio-

                                                 
18 Der neue Criminal Procedure Code of Cambodia liegt erst 
seit 1.3.2008 in einer inoffiziellen unveröffentlichen engli-
schen Übersetzung vor und kann bei der Autorin eingesehen 
werden. Er ist sehr eng an die französische Strafprozessord-
nung angelehnt. 
19 Die Stellung von civil parties ist vergleichbar mit der Ne-
benklage in Deutschland. Im weiteren Text wird deshalb 
Nebenklage für den Begriff civil parties benutzt. 
20 Nach Rule 105 Abs. 1 lit. c (Internal Rules) ist der appeal 
für NebenklägerInnen nur eröffnet, wenn die Staatsanwalt-
schaft das Urteil angreift (siehe Fn. 19). 
21 Siehe  
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/fileUpload/27/Intern
al_Rules_Revision1_01-02-08_eng.pdf (Seite besucht am 
3.8.2008), zuletzt geändert am 1.2.2008. Die Internal Rules 
wurden vom Rules and procedure Plenary Committee ge-
schaffen, das sich aus allen RichterInnen der Pre-Trial 
Chamber, Trial Chamber, Supreme Court Chamber, Co-
Investigating Judges und der Staatsanwaltschaft zusammen-
setzt. Mindestens zweimal jährlich tritt das Committee zu-
sammen. 
22 Siehe auch Fn. 14.  
23 Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag 
dürfen victims zwar teilnehmen und auch Entschädigung 
fordern, aber sie haben keinen gleichberechtigten Parteista-
tus; Rom-Statut Art. 68 Abs. 3. 



Silke Studzinsky 

_____________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ZIS 1/2009 
46 

thek24 für Recherche und Übersetzungsproblemen25 er-
schwert. Die victims leben teilweise in relativ großer Entfer-
nung von Phnom Penh oder in abgelegenen Gegenden, die 
während der Regenzeit vollkommen von der Außenwelt 
abgeschnitten und ohne regelmäßige Stromversorgung und 
ohne Internet- und Postzugang sind. Die NebenklägerInnen 
tatsächlich an diesem Verfahren zu beteiligen, sie laufend mit 
Informationen zu versorgen, ihre Bedürfnisse zu identifizie-
ren und diese in das Verfahren einzuführen, stellen ständige 
Herausforderungen dar. Diese Arbeit bei mangelnden finan-
ziellen und personellen Ressourcen durchzuführen und fünf 
Verteidigungsteams der Beschuldigten gegenüberzustehen, 
grenzt schon an die Realisierung des Unmöglichen.26  

Bisher sind 28 victims als NebenklägerInnen sowohl im 
Fall gegen Duch als auch in case 2 anerkannt.27 Alle haben 
jeweils mindestens einen kambodschanischen und einen 
internationalen Rechtsbeistand. Darüber hinaus sind fünf 
weitere victims ausschließlich in case 2 als NebenklägerInnen 
anerkannt. Eine Person ist nicht (mehr) anwaltlich vertreten. 

Die ersten Anerkennungen von NebenklägerInnen erfolg-
ten am 16.1.2008, unmittelbar vor der öffentlichen Anhörung 
vor der Pre-Trial Chamber über die Haftbefehlsbeschwerde 
im Fall gegen gegen Nuon Chea.28 Während der Anhörung 
problematisierte die Verteidigung die Anwesenheit der Ne-
benklägerInnen in einer den Haftbefehl betreffenden Anhö-

                                                 
24 Die Gerichtsbibliothek ist seit August 2008 mit Personal 
besetzt und verfügt etwa über 100 präsente Bücher und ein 
Budget von US $ 6000.  
25 Jedes Dokument muss mindestens auf Khmer und in einer 
der anderen beiden Gerichtssprachen innerhalb der Fristen 
eingereicht werden. 
26 Bisher ist nur die Autorin ständig präsente internationale 
Anwältin. Die internationalen AnwältInnen von Avocats sans 
frontière, die ebenfalls NebenklägerInnen vertreten, sind 
nicht permanent im Land. Demnächst wird es allerdings in 
einem neuen Team zwei weitere internationale AnwältInnen 
geben, die in Kamboscha arbeiten werden.  

Die kambodschanischen AnwältInnen verfügen über kei-
ne Erfahrung vor einem internationalisierten Gericht aufzu-
treten und werden im Gegensatz zur Verteidigung nicht vom 
Gericht bezahlt. Fünf der insgesamt acht kambodschanischen 
AnwältInnen müssen pro bono arbeiten. Sie haben nun ange-
kündigt, die Arbeit nicht mehr fortzusetzen, wenn sie nicht 
bezahlt werden.  
27 Stand 11.1.2009. Bisher sind über 2800 Anträge gestellt 
worden, die jedoch nicht alle darauf gerichtet sind, den Status 
als NebenklägerIn zu erlangen, sondern auch nur eine Straf-
anzeige enthalten können. Die Anträge werden über die Vic-
tims Unit der ECCC an die Co-Investigating Judges oder 
nach Anklageerhebung an die Trial Chamber weitergeleitet, 
die dann entweder die NebenklägerInnen ohne gesonderten 
Bescheid zulassen und die Anträge zur Akte nehmen oder im 
Falle einer Ablehnung, diese begründen müssen (Rule 23 
Abs. 3 bzw. Rule 23 Abs. 4 Internal Rules).  
28 Bis jetzt (Stand 11.1.2009) betrafen sämtliche mündliche 
Anhörungen die Haftbefehle. 

rung und vertrat die Auffassung, dass NebenklägerInnen in 
diesem Verfahrensstadium keine Beteiligungsrechte hätten. 

Die Pre-Trial Chamber entschied dann am 20.3.2008 in 
einer Grundsatzentscheidung29 über den Rahmen der Teil-
nahmerechte der NebenklägerInnen vor der Pre-Trial Cham-
ber und räumte ihnen volle Beteiligungsrechte in Anhörungen 
über Haftbefehlsbeschwerden30 vor der Pre-Trial Chamber31 
ein. Abgeleitet von dem generellen Recht auf Teilnahme in 
den proceedings nach Rule 23 Abs. 4 der Internal Rules stell-
te die Pre-Trial Chamber fest, dass kein besonderes spezifi-
sches Interesse zur Begründung der Teilnahme durch Neben-
klägerInnen dargelegt werden muss32 – im Unterschied zum 
ICC33 – und die Beteiligungsrechte sich auf das gesamte 
Verfahren beziehen. 

In ihrer Entscheidung wies die Pre-Trial Chamber den 
Einwand der Verteidigung, dass in der Zukunft bei einer 
ansteigenden Zahl von NebenklägerInnen die Rechte des 
Angeklagten nachteilig beeinträchtigt werden, mit dem Ar-
gument zurück, dass die Pre-Trial Chamber nicht über speku-
lative zukünftige Fallgestaltungen zu entscheiden habe.34 
Seit dieser Entscheidung wurden jedoch die Rechte der Ne-
benklägerInnen Schritt für Schritt eingeschränkt.  
 
1. Persönliche Stellungnahmen durch NebenklägerInnen 

In den ersten Anhörungen gegen Nuon Chea und Khieu 
Samphan hatte die Pre-Trial Chamber keine Einwände, dass 
eine einzelne Nebenklägerin selbst eine Stellungnahme ab-
gab. Am Vorabend der Anhörung über die Haftbefehlsbe-
schwerde von Ieng Thirith beschloss die Pre-Trial Chamber 
jedoch35, dass NebenklägerInnen, die anwaltlich vertreten 
sind, kein Rederecht haben. Sie bezog sich zur Begründung 
auf Rule 77 Abs. 1036 der Internal Rules, in der das Procedere 
in mündlichen Anhörungen vor der Pre-Trial Chamber nie-
dergelegt ist. Dort heißt es, dass die AnwältInnen der Parteien 
Stellung nehmen dürfen. Die Parteien selbst (also auch die 
Beschuldigten) sind nicht gesondert genannt. 

Gegen Entscheidungen der Pre-Trial Chamber gibt es 
kein Rechtsmittel, so dass lediglich die Möglichkeit blieb, 

                                                 
29 Siehe Case of Nuon Chea. 
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/53/PTC_de
cision_civil_party_nuon_chea_C11_53_EN.pdf  
(Seite besucht am 3.8.2008). 
30 Appeals sind zulässig gegen Entscheidungen der Co-
Investigating Judges (siehe Rule 74 der Internal Rules). 
31 Auch wenn die Entscheidung der Pre-Trial Chamber auf 
appeals gegen Haftbefehle gerichtet ist, dürften die Beteili-
gungsrechte sich auf sämtliche Beschwerden im Ermittlungs-
verfahren beziehen. 
32 Para 49 der Entscheidung vom 20.3.2008, Fn. 21. 
33 International Criminal Court. 
34 Para 48 der Entscheidung vom 20.3.2008, Fn. 21. 
35 http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/97/Direc
tions_to_civil_parties_oral_submissions_C20_I_21_EN.pdf 
(Seite besucht am 3.8.2008). 
36 http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/fileUpload/27/Inte
rnal_Rules_Revision1_01-02-08_eng.pdf (Seite besucht am 
3.8.2008). 
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General Observations37 im nächsten Beschwerdeverfahren 
gegen Ieng Sary an die Pre-Trial Chamber zu richten und in 
einer Gesamtschau sämtliche Benachteiligungen der Neben-
klägerInnen – direkter oder indirekter Natur – aufzuführen. 

Die Pre-Trial Chamber wurde darauf hingewiesen, dass 
diese Einschränkungen nicht vom CPC und der gleichberech-
tigten Parteistellung gedeckt sind.  

In der nächsten viertägigen mündlichen Anhörung über 
die Beschwerde gegen den Haftbefehl im Fall gegen Ieng 
Sary bat eine Nebenklägerin darum, ihr das Wort zu erteilen. 
Die Pre-Trial Chamber wies diesen Antrag zurück, mit Bezug 
auf die zuvor ergangene Anordnung.38 Am nächsten Prozess-
tag entzog die Nebenklägerin dann ihrem Anwalt das Mandat 
und teilte mit, nunmehr nicht mehr anwaltlich vertreten zu 
sein und bat erneut um das Wort. Sie wies darauf hin, dass sie 
selbstverständlich in dem gesetzten Zeitlimit39 bleibt und zu 
dem vorgesehenen Thema sprechen möchte. 

Überraschenderweise wies die Pre-Trial Chamber diesen 
Antrag mit supermajority zurück, allerdings gab Richter 
Downing eine abweichende Meinung40 ab und sprach sich 
aus Fairnessgründen dafür aus, der nunmehr unvertretenen 
Nebenklägerin Rederecht zu gewähren.  

Die Mehrheitsentscheidung der Pre-Trial Chamber stützte 
sich erneut auf den Wortlaut von Rule 77 Abs. 10, in der 
NebenklägerInnen nicht neben ihren AnwältInnen genannt 
sind. Die Pre-Trial Chamber ist ferner der Auffassung, dass 
NebenklägerInnen mit der Erteilung einer Vollmacht ihre 
eigenen Rechte aufgeben. Die Entscheidungen der Pre-Trial 
Chamber sind nicht vereinbar mit dem Gedanken des Wesens 
der Nebenklage vor den ECCC, und auch nicht mit ihrer 
eigenen Entscheidung vom 20.3.2008 41 zu den Beteiligungs-
rechten der Nebenklage.  

Da NebenklägerInnen nach den Internal Rules und auch 
dem CPC das Recht42, aber nicht die Pflicht haben, anwalt-

                                                 
37 Die General Observations sind trotz mehrfacher Erinne-
rung durch die Autorin bisher nicht auf der Homepage der 
ECCC veröffentlicht worden, obwohl das Dokument als 
öffentliches eingereicht wurde. Sie können bei der Autorin 
eingesehen werden. Allerdings wurde der Beschluss der Pre-
Trial Chamber zur teilweisen Unzulässigkeit der General 
Observations veröffentlicht. Siehe 
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/92/Decisio
n_on_Civil_Party_Observations_C22_I_41_EN.pdf (Seite 
besucht am 4.8.2008). 
38 Siehe  
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/91/Decisio
n_on_Preliminary_Matters_C22_I_46_EN.pdf (Seite besucht 
am 10.8.2008). 
39 Das Zeitlimit für jede Partei zu dem in Frage stehenden 
Thema betrug 90 Minuten. 
40 Siehe  
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/89/Civil_P
arty_request_to_address_the_court_C22_I_54_EN.pdf (Seite 
besucht am 4.8.2008). Dies war die erste dissenting opinion 
vor der Pre-Trial Chamber. 
41 Siehe Fn. 23. 
42 Rule 23 Abs. 4 Internal Rules. 

lich vertreten zu sein, müssen ihnen auch sämtliche Beteili-
gungsrechte in Person zustehen. Des Weiteren widerspricht 
die Entscheidung der Pre-Trial Chamber, NebenklägerInnen, 
die anwaltlich vertreten sind, das Rederecht zu verweigern, 
dem Grundgedanken der „Nebenklage-Beteiligung“. Neben-
klägerInnen geben durch die Erteilung einer Vollmacht natür-
lich nicht eigene Rechte auf- oder ab, sondern behalten diese 
Rechte neben ihrer anwaltlichen Vertretung. Ansonsten wür-
de dies zu dem – unerwünschten – Effekt führen, dass Ne-
benklägerInnen ihren AnwältInnen kündigen, um ihr Rede-
recht ausüben zu können und danach diese erneut beauftra-
gen. Die Pre-Trial Chamber sollte ein Interesse haben, dass 
NebenklägerInnen anwaltlich vertreten sind, damit ihre Betei-
ligung im Verfahren sinnvoll gelenkt und geleitet wird. 

Die Beschränkungen der Teilnahmerechte der Nebenklä-
gerInnen erfolgten, ohne dass eine Notwendigkeit dafür be-
standen hätte, denn die betroffene Nebenklägerin bewegte 
sich im zeitlichen und thematischen Limit.  

Offensichtlich bedienten die Entscheidungen eher Be-
fürchtungen der Pre-Trial Chamber, wie in Zukunft eine 
steigende Anzahl von NebenklägerInnen zu managen ist. 

Nach der Entscheidung vom 1.7.2008 reichte die betrof-
fene Nebenklägerin nun eine Gegenvorstellung ein, die die 
Pre-Trial Chamber nach Beendigung der Anhörung als einen 
Antrag auf Wiedereröffnung43 der Anhörung ausgelegt hat. 
Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der zu erwarten-
den Entscheidung gewährte die Pre-Trial Chamber allen 
anderen Parteien und Mitbeschuldigten, sowie den bisher 
unvertretenen NebenklägerInnen rechtliches Gehör.  

Am 29.8.200844 entschied nun die Pre-Trial Chamber, 
dass nicht anwaltlich vertretene NebenklägerInnen zehn Tage 
vor einer Anhörung den Inhalt ihrer möglichen Stellungnah-
me einreichen und darlegen müssen, inwieweit ihr Interesse 
abweicht von dem Interesse der Staatsanwaltschaft. 

Dies ist eine Hürde, die durchschnittliche nicht vertretene 
NebenklägerInnen nicht erreichen können. Sie sind damit 
faktisch von der Beteiligung ausgeschlossen, wenn sie keinen 
Rechtsbeistand haben. Diese Entscheidung gewinnt besonde-
re Bedeutung, wenn man berücksichtigt, dass das Gericht 
gleichzeitig eine Bezahlung anwaltlicher Vertretung für be-
dürftige NebenklägerInnen nicht vorsieht.  
 
2. Zeitlimit 

Die Pre-Trial Chamber reguliert das Verfahren unter anderem 
dadurch, dass sie allen Beteiligten zeitliche Begrenzungen für 
mündliche Stellungnahmen setzt. In den ersten Anhörungen 
erhielt die Nebenklage regelmäßig kürzere Redezeit als die 
Staatsanwaltschaft und die Verteidigung. Erst nach unserer 
kritischen Stellungnahme in den General Observations45 war 
zumindest ein Teilerfolg zu verzeichnen: In der Ieng Sary 
Anhörung erhielt die Nebenklage in zwei der drei zu verhan-
delnden Themen dieselbe Redezeit wie die anderen Parteien. 

                                                 
43 Die Nebenklage beantragte, die Gegenvorstellung als Fort-
setzungsfeststellungsantrag auszulegen.  
44 http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/127/C22
_I_69_EN_Directions_on_unrepresented_civil_parties.pdf 
45 Siehe Fn. 38. 
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Diese beiden Themen betrafen die gerichtliche Zuständigkeit, 
zum einen im Hinblick auf eine Verurteilung des Beschuldig-
ten Ieng Sary von 197946 und die Frage, ob eine erneute Ver-
folgung gegen das Prinzip ne bis in idem verstößt, sowie zum 
anderen, ob die von König Norodom Sihanouk 1996 gewähr-
ten „Amnestie und Pardon“ wirksam sind und eine Verfol-
gung vor den ECCC ausschließen. 

Unser erneuter Versuch, vollkommen gleiche Redezeit zu 
erhalten, wurde von der Pre-Trial Chamber zurückgewie-
sen.47 Sie führte aus, dass NebenklägerInnen von den grund-
sätzlichen Zuständigkeitsfragen weitreichender betroffen 
seien und deshalb in diesen Punkten gleiche Redezeit erhal-
ten. Hingegen habe die Frage der Untersuchungshaft und 
ihrer Fortdauer weniger einschneidende Bedeutung für die 
Nebenklage, da auch im Falle einer Änderung der Haftver-
hältnisse, die Nebenklage Entschädigung im Hauptverfahren 
noch geltend machen könne. Deshalb sei eine geringere Re-
dezeit gerechtfertigt.48 

Die Pre-Trial Chamber lässt dabei außer Acht, dass die 
Seite der Nebenklage zahlreiche Interessen und Gesichts-
punkte bündeln muss und natürlich auch die Haftfrage von 
außerordentlicher Bedeutung für die victims ist. 
 
3. Änderungen der Rules und Practice Directions49 

Mindestens zwei Mal jährlich tagt die Plenary Session50 aller 
RichterInnen, ReserverichterInnen, der Staatsanwaltschaft, 
Defence Support Section, Victims Unit und der Verwaltung, 
um die Internal Rules und Practice Directions anzupassen. 
Die Nebenklage (wie auch die Verteidigung) haben kein 
Teilnahme- und Vorschlagsrecht. Über die Kernartikel 21-
114 entscheiden ausschließlich die RichterInnen. Die einzige 
Möglichkeit der Beteiligung besteht darin, über die Victims 
Unit respektive die Defense Support Section Änderungsvor-
schläge zu unterbreiten.  

Die wesentlichen Änderungen der Internal Rules im Sep-
tember 2008 bezüglich der Nebenklage sind folgende: 
- Anträge auf Nebenklagezulassung müssen spätestens 10 
Tage vor dem initial hearing51 bei der Victims Unit einge-

                                                 
46 Ieng Sary wurde (gemeinsam mit Pol Pot, verstorben 1998) 
am 19.8.1979 in Abwesenheit wegen Genozid zum Tode 
verurteilt. Das Verfahren wurde unter sehr prekären Umstän-
den nur wenige Monate nach dem Einmarsch Vietnams in 
Kambodscha durchgeführt und in den Zeiten des Kalten 
Kriegs international weder unterstützt noch anerkannt (eben-
so wenig wie die Regierung). Die Roten Khmer wurden bis 
1989 als Exilregierung von den UN anerkannt. Siehe auch De 
Nike/Quigley/Robinson, Genocide in Cambodia – Documents 
from the Trial of Pol Pot and Ieng Sary, 2000. 
47 Siehe Fn. 32. 
48 Die Redezeit betrug eine Stunde für die Nebenklage und 90 
Minuten für die anderen Parteien.  
49http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/courtDoc/67/PD_Fi
ling_Document_and_Appendic_Revision_02_En.pdf (Seite 
besucht am 10.8.2008). 
50 Siehe Rule 3 und 18 der Internal Rules (Fn. 19). 
51 Rule 80 bis der Internal Rules sieht ein initial hearing vor 
dem eigentlichen Hauptverhandlungsbeginn vor, in dem 

reicht werden. Diese Frist kann im Ermessen des Gericht 
verkürzt oder verlängert werden (Rule 23 Abs. 4). 
- Das Gericht kann künftig anordnen, dass die Nebenkläger-
Innen sich in Gruppen zur gemeinsamen Vertretung zusam-
menschließen (Rule 23 Abs. 8 lit. a).52 
- Die Anforderungen an die Parteien, ZeugInnen zu benen-
nen, sind spezifiziert worden. Künftig muss das Beweisthema 
im Einzelnen dargelegt werden, die erwartete Länge der 
Aussage und zu welchen Anklagepunkten im Einzelnen der 
oder die Zeugin aussagen wird (Rule 78 Abs. 9). 
- Entschädigung kann nach dem Tod der Beschuldigten nicht 
mehr geltend gemacht werden53 (Rule 23 Abs. 13). 
 
Das Klima ist auf allen Seiten deutlich von Ängsten vor einer 
möglichen Beteiligung von Hunderten oder auch Tausenden 
von NebenklägerInnen bestimmt, die nicht mehr in den Griff 
zu bekommen seien.  

Dabei gibt die bisherige Erfahrung überhaupt keinen An-
lass zu dieser Annahme, denn die Nebenklage reichte ganz 
überwiegend gemeinsame Stellungnahmen für alle Neben-
klägerInnen ein und konnte unter Beweis stellen, dass die 
Interessen der NebenklägerInnen wohlfokussiert und organi-
siert eingeführt wurden.  
 
IV. Schlussbemerkung 

Die erstmalige Beteiligung von zahlreichen victims als Ne-
benklägerInnen mit vollen prozessualen Rechten in einem 
internationalisierten Strafgericht stellt eine ungeheuere Her-
ausforderung dar, zumal bisher54 keinerlei finanzielle Res-
sourcen für rechtliche Vertretung vorhanden sind. Sollte 
dieses experimentelle Projekt gelingen, könnte Kambodscha 
eine Vorreiterrolle für künftige internationalisierte und inter-
nationale Tribunale spielen, in denen Massenverbrechen von 
großem Ausmaß verhandelt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
prozessuale Fragen erörtert werden und über die Zulassung 
der von den Parteien beantragten ZeugInnen und Sachver-
ständigen entschieden wird.  
52 In der Neufassung wurde ‚request’ durch ‚require’ ersetzt. 
53 Im kambodschanischen CPC ist in Art. 24 vorgesehen, dass 
im Falle des Todes eines Angeklagten die Entschädigungs-
forderung gegen den Rechtsnachfolger fortgesetzt werden 
kann. 
54 Die GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) 
bewilligte der Victims Unit im Juni 2008 US $ 2,4 Millionen 
u.a. für rechtliche Vertretung, die aber bis jetzt noch nicht 
realisiert werden konnte (Stand 11.1.2009). 
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Anhang 

Rule 23. Civil Party Action by Victims 

(Amended on 5 September 2008) 
1. The purpose of Civil Party action before the ECCC is to: 
a) Participate in criminal proceedings against those responsi-
ble for crimes within the jurisdiction of the ECCC by sup-
porting the prosecution; and 
b) Allow Victims to seek collective and moral reparations, as 
provided in this Rule. 
2. The right to take civil action may be exercised by Victims 
of a crime coming within the jurisdiction of the ECCC, with-
out any distinction based on criteria such as current residence 
or nationality. In order for Civil Party action to be admissible, 
the injury must be: 
a) physical, material or psychological;  
b) the direct consequence of the offence, personal and have 
actually come into being. 
3. At any time during the judicial investigation, a Victim may 
apply to the Co-Investigating Judges in writing to be joined 
as a Civil Party. Subject to the provisions in these IRs relat-
ing to the protection of Victims, the Co-Investigating Judges 
must notify the Co-Prosecutors and the Charged Person. The 
Co-Investigating Judges may decide by reasoned order that 
the Civil Party application is inadmissible. Such order shall 
be open to appeal by the Victim. 
4. A victim who wishes to be joined as a Civil Party before 
the Trial Chamber shall submit such application in writing in 
accordance with the regulations set forth in the Practice Di-
rection on Victim Participation. To be admissible, civil party 
applications must be filed within the Victims Unit at least 10 
(ten) working days before the initial hearing. The President 
may, by special decision, extend or shorten the above-
mentioned deadline. After a formal verification, the Victims 
Unit, without any delay, shall forward applications to the 
Greffier of the Trial Chamber. The Trial Chamber may, by 
written reasoned decision, declare the Civil Party application 
inadmissible. A Victim who has filed a Civil Party applica-
tion during the investigation shall not be required to renew 
the application before the Chambers. 
5. All Civil Party applications must contain sufficient infor-
mation to allow verification of their compliance with these 
IRs. In particular, the application must provide details of the 
status as a Victim, specify the alleged crime and attach any 
evidence of the injury suffered, or tending to show the guilt 
of the alleged perpetrator. With a view to service and notifi-
cations, the domicile of the Victim, the registered office of 
the Victims’ Association of which he or she is a member, or 
the address of the lawyer, as appropriate, must also be stated. 
Where this address is outside of Cambodia, an address in 
Cambodia shall be provided. 
6. Being joined as a Civil Party shall have the following ef-
fects: 
a) When joined as a Civil Party, the Victim becomes a party 
to the criminal proceedings. The Civil Party can no longer be 
questioned as a simple witness in the same case and, subject 
to Rule 62 relating to Rogatory Letters, may only be inter-
viewed under the same conditions as a Charged Person or 
Accused; 

b) The Chambers shall not hand down judgment on a Civil 
Party action that is in contradiction with their judgment on 
public prosecution of the same case; and 
c) The Co-Investigating Judges and the Chambers may afford 
to Civil Parties the protection measures set out in Rule 29. 
7. Any Victim participating in proceedings before the ECCC 
as a Civil Party has the right to be represented by a national 
lawyer, or a foreign lawyer in collaboration with a national 
lawyer, as follows: 
a) Victims shall have the right freely to choose from amongst 
national lawyers and foreign lawyers who are registered with 
the BAKC. In order to facilitate this choice, such persons 
shall be provided with the list of lawyers referred to in 
Rule 12 (2) (a); 
b) A foreign lawyer listed with the Victims Unit shall work in 
conjunction with a national lawyer before the ECCC; 
c) Inclusion of a lawyer in such list does not authorise a for-
eign lawyer to undertake any other legal professional activi-
ties in Cambodia; 
d) Where a person wishes to retain a lawyer who is not on the 
list of lawyers referred to in Rule 12 (2) (a), that lawyer must 
first complete the formalities for appearing before the ECCC 
as provided in Rule 12 (2);  
e) During proceedings before the ECCC, the following provi-
sions shall apply: 
i) The national lawyer shall request recognition of any for-
eign lawyer, the first time such lawyer appears before each 
judicial body of the ECCC. Once recognized, such foreign 
lawyer shall enjoy the same rights and privileges before the 
ECCC as a national lawyer; 
ii) However, at all stages of the proceedings, the national 
lawyer has the right to speak first; 
f) In the performance of their duties, lawyers shall be subject 
to the relevant provisions of the Agreement, the ECCC Law, 
these IRs, ECCC Practice Directions and administrative regu-
lations, as well as the Cambodian Law on the Statutes of the 
Bar and recognized standards and ethics of the legal profes-
sion; 
g) Any foreign lawyer whose application for registration with 
the BAKC for the purposes of representing Victims or Vic-
tims' Associations before the ECCC is refused, or has not 
been examined within 30 (thirty) days of receipt by the 
BACK from the Victims Unit, may appeal to the Pre-Trial 
Chamber within 15 (fifteen) days of receiving notification of 
the decision of the BAKC, or the end of the 30 (thirty) day 
period, as appropriate. The decision of the Pre-Trial Chamber 
shall not be subject to appeal. If the required majority is not 
attained, the default decision of the Pre-Trial Chamber shall 
be that the decision of the BAKC shall stand. However, in 
cases where the application was not examined within the 30 
(thirty) day time period, the default decision shall be that 
registration is deemed to have been granted; and 
h) National and foreign lawyers for Victims and Victims 
Associations have the right to recruit legal teams to assist in 
their work. 
8. A group of Civil Parties may choose to be represented by a 
common lawyer drawn from the list held by the Victims Unit. 
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In addition, the Co-Investigating Judges or the Chambers 
may organize such common representation, as follows: 
a) The Co-Investigating Judges or the Chambers may require 
Civil Parties to form a group and to choose a common lawyer 
within a set time limit; 
b) Where a group of Civil Parties is unable to choose a com-
mon lawyer within such time limit, the Civil Parties may 
request the Victims Unit to choose one or more common 
lawyers for them. In that case the Unit shall take into account 
the wishes of the Civil Parties concerned and the particular 
circumstances of the case, and any conflicting interests within 
the group, as well as the need to respect local traditions and 
to assist vulnerable groups; 
c) Where the interests of Justice so require, the Co-
Investigating Judges or the Chambers may, after consulting 
the Victims Unit, designate a common lawyer for such a 
group of Civil Parties; 
d) The Co-Investigating judges or the Chambers and the 
Victims Unit shall take all reasonable steps to ensure that in 
the selection of common lawyers, the distinct interests of 
each of the Civil Parties are represented and that any conflict 
of interest is avoided; 
e) At any time, the Civil Parties may, by reasoned applica-
tion, request the Co-Investigating judges or the Chambers to 
reconsider the Victims Unit’s choice of common lawyers, or 
their designation by the Co-Investigating judges or the 
Chambers;  
f) Civil parties who lack the necessary means to pay for a 
common lawyer designated by the Co-Investigating Judges or 
the Chambers may seek assistance from the Victims Unit. 
9. A group of Victims may also choose to organise their Civil 
Party action by becoming members of a Victims’ Associa-
tion, as follows:  
a) In order to facilitate such collective organisation of Civil 
Party action, the Victims Unit may provide Victims with a 
list of approved Victims’ Associations drawn up under the 
supervision of the Co-Investigating Judges and the Trial 
Chamber; 
b) In order to be included in the list, such Victims’ Associa-
tion shall provide the Victims Unit with documentation 
showing that it is validly registered or established in the 
country in which it is carrying on its activities, and that it is 
authorised to act on behalf of its members as provided in the 
relevant Practice Direction. The fact that a Victims’ Associa-
tion represents foreign resident Victims before the ECCC 
shall not be construed as carrying on activities in Cambodia 
for approval under this sub-rule; 
c) Civil parties who are members of a Victims’ Association 
shall be represented by the association’s lawyers, and sum-
monses and notifications concerning its members shall be 
served via the association; 
d) The fact that certain Victims choose to take action through 
a Victims’ Association shall not affect the right of other Vic-
tims to be joined as Civil Parties in the same case; and  
e) Any Victims’ Association whose application for admission 
to the above list is refused or has not been examined within 
30 (thirty) days of receipt by the Victims Unit, or which is 
excluded from the list, may appeal to the Pre-Trial Chamber 

within 15 (fifteen) days of receiving notification of the deci-
sion of the Head of the Victims Unit or the end of the 30 
(thirty) day period, as appropriate. The decision of the Pre-
Trial Chamber shall not be subject to appeal. If the required 
majority is not attained, the default decision of the Pre-Trial 
Chamber shall be that the decision of the Head of the Victims 
Unit shall stand. However, in cases where the application was 
not examined within the 30 (thirty) day time period, the de-
fault decision shall be that inclusion in the list shall be 
deemed to have been granted.  
10. At any time, a Civil Party may expressly waive the right 
to request reparation, or abandon a Civil Party action. The 
waiver of the right or abandonment of the action shall not 
stop or suspend the criminal prosecution. 
11. Subject to Article 39 of the ECCC Law, the Chambers 
may award only collective and moral reparations to Civil 
Parties. These shall be awarded against, and be borne by 
convicted persons. 
12. Such awards may take the following forms: 
a) An order to publish the judgment in any appropriate news 
or other media at the convicted person’s expense; 
b) An order to fund any non-profit activity or service that is 
intended for the benefit of Victims; or 
c) Other appropriate and comparable forms of reparation. 
13. Civil Party proceedings before the ECCC against a 
Charged Person or an Accused shall end on the death of that 
person. 


